
 

 

Benutzungsordnung  
 

§ 1 Zweck und Geltungsbereich 

(1) Diese Benutzungsordnung gilt für die Radabstellanlagen sowie deren Zuwegungen und angrenzenden 
Flächen am Hengeloplatz und am Chojniceplatz in Emsdetten. Sie dient der Aufrechterhaltung von 
Sicherheit und Ordnung in diesen Bereichen. 

(2) Diese Benutzungsordnung ist für alle Nutzer/innen verbindlich; mit dem Betreten der Radabstellanlagen 
erkennt jede Person die Benutzungsordnung an.  
 

§ 2 Nutzungsbedingungen 

(1) Das Abstellen von Fahrrädern, E-Bikes, Pedelecs, Scootern und Tretrollern ist ausschließlich in den  
dafür vorgesehenen Fahrradparkern zulässig. Das Abstellen von Fahrrädern mit Anhängern, 
Lastenrädern, Mofas/Mopeds und Elektro-Rollstühlen/Elektromobilen ist ausschließlich innerhalb der 
entsprechend hierfür markierten Bereiche zulässig. Alle Fahrzeuge werden im Folgenden 
zusammenfassend „Räder“ genannt. 

(2) Verboten ist insbesondere: 
 das Abstellen von Rädern vor den Ein- und Ausgängen, vor Rampen, Notausgängen sowie 

anderweitiges (verkehrs-) behinderndes Abstellen 
 das Abstellen von Rädern in der unmittelbaren Umgebung der Radabstellanlagen, auf Zuwegungen 

und angrenzenden Flächen  
(3) Die Radabstellanlagen dienen ausschließlich dem Parken von verkehrssicheren Rädern. Verboten  

ist insbesondere das Abstellen von reparaturbedürftigen, verkehrsuntüchtigen Rädern. 
(4) Die Radabstellanlagen dienen dem Parken von Rädern, die täglich von Nutzer/innen des ÖPNV genutzt 

werden. Die Parkdauer beträgt in der Regel einen Arbeitstag. Das dauerhafte Abstellen von Rädern ist 
verboten. 

(5) Beim Abstellen der Räder ist Rücksicht auf benachbart parkende Räder zu nehmen. Die Fahrradhalterung 
ist in bestimmungsmäßiger Weise zu benutzen. Wenn Räder aus konstruktiven Gründen 
(Rahmengeometrie, Rahmengröße, Reifenabmessungen, Anbauteile etc.) an keiner der zur Verfügung 
stehenden Fahrradhalterungen bestimmungsmäßig geparkt werden können, ist eine rücksichtsvolle, der 
bestimmungsgemäßen Parkweise möglichst nahekommende Parkposition einzunehmen.  

(6) Das Anbringen von Aushängen, Flugblättern und Werbung ist untersagt. 
(7) Es gilt die StVO in der jeweils gültigen Fassung. 

 

§ 3 Abschließbare Stellplätze 

Ein abschließbarer Stellplatz kann gegen ein Nutzungsentgelt bei der Stadt Emsdetten angemietet werden. 
Näheres wird in einem Nutzungsvertrag geregelt. Zu den Konditionen gibt der Fachdienst 63, Team 651 
Kaufmännisches und Infrastrukturelles Gebäudemanagement der Stadt Emsdetten (Tel. 02572/922-474), 
Auskunft. Ein Anspruch auf Bereitstellung eines abschließbaren Stellplatzes besteht nicht.  

 

§ 4 Schließfächer 

Die Bereitstellung der Schließfächer ist ein Serviceangebot der Stadt Emsdetten. Die Benutzungsordnung 
der Schließfächer, die in den Innenseiten der Türen zu den Schließfächern angebracht ist, ist Bestandteil 
dieser Benutzungsordnung. Ein Anspruch auf Bereitstellung eines Schließfaches besteht nicht. 

 

§ 5 Verstöße gegen die Benutzungsordnung 

(1) Die Stadt Emsdetten ist berechtigt, Räder, die behindernd oder auf dafür nicht vorgesehenen Flächen 
abgestellt werden, innerhalb der Radabstellanlagen umzustellen oder aus den Radabstellanlagen zu 
entfernen und an einem sicheren Ort aufzubewahren. Bei Abholung durch den/die Eigentümer/in ist die 
Stadt Emsdetten berechtigt, eine Aufwandsentschädigung von 10 Euro zu erheben. 
 
 
 



 

 
(2) Die Stadt Emsdetten ist berechtigt, als dauerhaft parkend, herrenlos oder fahruntüchtig identifizierte 

Räder zu kennzeichnen und den/die Besitzer/in mittels Aushang aufzufordern, diese unverzüglich vom 
Standort zu entfernen. 

(3) Kommt die besitzhabenden Personen binnen einer Frist von vier Wochen dieser Aufforderung nicht nach,  
ist die Stadt Emsdetten berechtigt, die Räder vom Standort zu entfernen und nach einer Frist von  
sechs Monaten zu entsorgen oder einem gemeinnützigen Zweck zuzuführen. 

(4) Für Beschädigungen an Rädern, die durch die Entfernung entstehen sowie für die dazu notwendige 
Zerstörung von Schlössern erfolgt keine Entschädigung. Ebenso wird für gemäß diesen Bestimmungen 
entsorgte oder gestiftete Räder keine Entschädigung gewährt. Die Stadt Emsdetten behält sich vor, 
einen Kostenbeitrag für die Entsorgung von den Besitzer/innen der Räder einzufordern. 

(5) Zum Verbleib von Rädern gibt der Fachdienst 63, Team 651 Kaufmännisches und Infrastrukturelles 
Gebäudemanagement der Stadt Emsdetten (Tel. 02572/922-474), Auskunft.  
 

§ 6 Hausrecht 

(1) Inhaber des Hausrechts ist der Bürgermeister. Hausrechtsbeauftragte sind  
- Mitarbeitende der Stadt Emsdetten sowie 
- Mitarbeitende der e.s.s. euregio Sicherheit & Service GmbH.  

(2) Personen, die die Ruhe und Ordnung im Objekt stören, haben nach Aufforderung sofort das Objekt  
zu verlassen. 

(3) Im Fall des Verstoßes gegen die Regelungen dieser Benutzungsordnung kann ein Hausverbot 
ausgesprochen werden. Verstöße gegen das Hausverbot führen unwiderruflich zur Anzeige bei der 
zuständigen Polizeidienststelle. 
 

§ 7 Haftung und Winterdienst 

(1) Die Nutzung der Radabstellanlagen erfolgt auf eigene Gefahr. Die Gebäude sind nicht frei von 
Witterungseinflüssen; ein Winterdienst kann nur eingeschränkt erfolgen. Eine Haftung für Personen-, 
Sach- oder Vermögensschäden wird von der Stadt nicht übernommen. 

(2) Die Stadt übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unerlaubte Handlungen wie Sachbeschädi-
gung, Diebstahl und Vandalismus entstehen. Die Stadt haftet insbesondere nicht für Schäden an 
abgestellten Rädern und sonstigen eingebrachten Sachen. Nutzer/innen der Radabstellanlagen haften 
für alle durch sie gegenüber anderen Nutzer/innen vorsätzlich oder fahrlässig verursachten Schäden. 

(3) Im Übrigen gelten die gesetzlichen Regelungen. 
 

§ 8 Öffnungszeiten 

Die Radabstellanlagen sind durchgehend geöffnet; baustellenbedingte Sperrungen sind zu beachten. 

 

§ 9 Datenschutz 

Die Radabstellanlagen sind Einrichtungen der Stadt Emsdetten und unterliegen daher den 
Datenschutzbestimmungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) sowie ergänzend 
dem Landesdatenschutzgesetz (LDSG).  

Die Stadt Emsdetten verpflichtet sich, die Privatsphäre der Besucher zu schützen und personenbezogene 
Daten nach Maßgabe der DSGVO zu behandeln und zu verwenden.  

Die Radabstellanlagen werden videoüberwacht. Das Einverständnis wird mit dem Betreten des Gebäudes 
erklärt. Auf die Videoüberwachung wird entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen hingewiesen.  

Weitere Informationen über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten sind auf der Homepage 
www.emsdetten.de zu finden. 

 

§ 10 Inkrafttreten 

Diese Benutzungsordnung tritt zum 01.04.2023 in Kraft.  

 

Der Bürgermeister 


